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Regeste

Forderung; Replikrecht, Zession | Obligationenrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ) und richtet sich gegen den
Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen kantonalen Gerichts, das als Fachgericht in
Handelssachen entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. b BGG ). Die Beschwerdeführerin ist
mit ihren Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen ( Art. 76 BGG ). Ein Streitwert ist nicht
erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100
BGG ). Eine rechtsgenügliche Begründung vorbehalten ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2
BGG ), ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2
Soweit die Beschwerdeführerin ihren Rügen eine Darstellung des (Prozess-) Sachverhalts
aus ihrer Sicht voranstellt, ohne sich mit den Feststellungen der Vorinstanz
auseinanderzusetzen, geschweige denn zu begründen, inwiefern diese offensichtlich
unvollständig oder unrichtig sein sollten, kann sie nicht gehört werden ( Art. 97 Abs. 1
BGG ). Dem Urteil des Bundesgerichts ist - vorbehältlich allfälliger hinreichender Rügen
(vgl. dazu nachstehend E. 4) - der Sachverhalt zugrunde zu legen, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ).

E. 3
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe ihr rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2
BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO ) verletzt, indem sie auf Akten abstellte, zu welchen ihr keine
hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden sei.

E. 3.1
Die Wahrnehmung des sogenannten (unbedingten) Replikrechts, das vom Anspruch auf
rechtliches Gehör umfasst wird, setzt voraus, dass jede dem Gericht eingereichte
Stellungnahme sowie jedes Aktenstück den Beteiligten zugestellt wird, so dass die
Prozesspartei sich dazu umgehend unabhängig davon äussern kann, ob die eingereichte
Eingabe neue wesentliche Vorbringen enthält und ob sie im Einzelfall geeignet ist, den
richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Dabei ist es Sache der Parteien und nicht des
Gerichts zu beurteilen, ob eine neue Eingabe oder ein neues Beweismittel Bemerkungen
erfordert (vgl. BGE 142 III 48 E. 4.1.1 ; 139 I 189 E. 3.2 ; 138 I 484 E. 2.1 ; 137 I 195 E.
2.3.1).

E. 3.2



Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihrer Rüge aus, die Vorinstanz habe ihr
Urteil auf drei Duplikbeilagen betreffend Abtretungen gestützt, welche sie ihr ohne
Fristansetzung zur Stellungnahme samt Beilagen am 12. Juni 2017 zugesandt habe unter
dem Hinweis, damit sei Aktenschluss. Die kurze Frist von zehn Tagen des ihr praxisgemäss
gleichwohl zukommenden Replikrechts sei unmöglich einhaltbar gewesen, da die
Duplikschrift zuerst für ihre Organe hätte übersetzt werden müssen und die Relevanz der
unzähligen neuen Vorbringen und Beilagen schlicht nicht abschätzbar gewesen sei. Mit
diesem Vorgehen habe die Vorinstanz ihr Replikrecht missachtet, was einer Verweigerung
des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO
gleichkomme.

E. 3.3
Wie die Beschwerdeführerin selbst erläutert, teilte ihr die Vorinstanz mit Zustellung der
Duplik und der Akten betreffend Abtretungen ausdrücklich mit, hiermit trete der
Aktenschluss ein. Da die Vorinstanz das Verfahren für spruchreif erachtete, war sie
entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzudeuten versucht, nicht gehalten, eine
förmliche Frist zur Stellungnahme anzusetzen. Das Argument der Beschwerdeführerin, der
erhebliche Umfang der Duplik und deren Beilagen habe es ihr verunmöglicht, rechtzeitig
eine Stellungnahme zu verfassen, greift sodann zu kurz. Entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin ist die Zustellung einer Eingabe ohne Fristansetzung im Ergebnis nicht
gleich zu behandeln, wie wenn das Gericht eine (zehntägige) Frist zur Vernehmlassung
angesetzt hätte. Vielmehr übernimmt die Partei, der eine Eingabe lediglich zur Information
zugestellt wurde und die damit weiss, dass die Sache aus der Sicht des Gerichts spruchreif
ist, das Risiko eines raschen Entscheids (Urteile 5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.4;
5A_155/2013 vom 17. April 2013 E. 1.4). Will die Partei der Verwirklichung dieses
Risikos zuvorkommen, kann von ihr - insbesondere wenn sie anwaltlich vertreten ist - nach
der Rechtsprechung erwartet werden, entweder umgehend eine Stellungnahme
auszuarbeiten, oder falls sie sich hierzu ausserstande sieht, dem Gericht anzukündigen, dass
sie eine Stellungnahme einzureichen beabsichtige bzw. dieses um Ansetzung einer Frist zu
ersuchen. Andernfalls wird angenommen, es werde auf eine weitere Eingabe verzichtet (
BGE 138 I 484 E. 2.2 ; 133 I 100 E. 4.8; je mit Hinweisen; Urteil 5D_81/2015 vom 4. April
2016 E. 2.3.2). Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin behauptet selbst nicht, die
Vorinstanz um Gewährung einer Frist ersucht zu haben, um sich einen Überblick über die
Duplik und die dazugehörigen Beilagen verschaffen zu können und gegebenenfalls eine
Stellungnahme zu verfassen. Indem sie untätig blieb, hat sie ihr Recht auf Replik verwirkt.
Hiervon ist erst recht auszugehen, wenn berücksichtigt wird, dass die Beschwerdeführerin
nach Erhalt der schriftlichen Duplik mitsamt Beilagen ohne Weiteres auf die Durchführung
der Hauptverhandlung verzichtete. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs ( Art.
29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO ), woraus der Anspruch auf ein (unbedingtes)
Replikrecht abgeleitet wird, ist unbegründet.

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unter Verletzung von
Art. 97 Abs. 1 BGG und Art. 8 ZGB offensichtlich unrichtig festgestellt, insoweit sie
mehrere Umstände, die Zweifel an der Rechtsgültigkeit der drei Abtretungserklärungen
hätten erwecken sollen, ausser Acht gelassen habe.

E. 4.1



Die Beschwerdeführerin vermengt mit dieser Rüge teilweise Sach- und Rechtsfragen. In
Bezug auf den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt bestreitet die
Beschwerdeführerin nicht, dass D.________ bis zum 29. November 2011 ihr einziger
"Manager" bzw. "Director" war. Sie wendet sich hingegen insoweit gegen die
Feststellungen im angefochtenen Urteil, als sie geltend macht, die Vorinstanz hätte nicht
ohne Weiteres schliessen dürfen, dass die jeweilige Unterschrift auf den
Abtretungserklärungen auch tatsächlich von D.________ stammte. Die Beschwerdeführerin
bezeichnet die drei Abtretungserklärungen sodann als "falsch", was D.________
ausdrücklich am 1. Dezember 2018 schriftlich bestätigt habe. Wie die Beschwerdegegnerin
in der Beschwerdeantwort zu Recht einwendet, verkennt die Beschwerdeführerin mit ihrer
Argumentation gestützt auf die schriftliche Bestätigung von D.________, welche nach
Erlass des Urteils der Vorinstanz vom 12. November 2018 verfasst wurde, das Novenrecht
im Verfahren vor Bundesgericht. Gemäss Art. 99 Abs. 1 BGG dürfen neue Tatsachen und
Beweismittel nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu
Anlass gibt. Das Vorbringen von Tatsachen oder Beweismitteln, die erst nach dem
angefochtenen Entscheid zutage treten oder entstanden sind, kann nicht durch das weiter
gezogene Urteil veranlasst worden sein. Solche echte Noven sind im bundesgerichtlichen
Verfahren unzulässig ( BGE 133 IV 342 E. 2.1; 130 II 493 E. 2; 128 II 145 E. 1.2.1, Urteil
5A_550/2018 vom 20. November 2018 E. 3.3). Insoweit die Beschwerdeführerin behauptet,
die Voraussetzungen von Art. 99 Abs. 1 BGG zu erfüllen, stützt sie sich einzig auf ihre als
falsch erwiesene Prämisse, dass sie ihr Recht nicht verwirkt habe, zur Duplik und ihren
Beilagen Stellung zu nehmen. Schliesslich stellen auch die weiteren in diesem
Zusammenhang vorgebrachten Argumente unzulässige Noven dar ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).
Die Beschwerdeführerin ist namentlich weder mit dem Vorbringen zu hören, die
Unterschriften auf den Erklärungen vom 20. und 22. Juli 2011 seien genau gleich, weshalb
zu vermuten sei, die Unterschrift sei zweimal mit elektronischer Bildbearbeitung eingefügt
worden, noch mit dem Einwand, die Adresse der Beschwerdeführerin auf der Urkunde sei
falsch vermerkt worden. Anzufügen bleibt, dass selbst wenn die neuen tatsächlichen
Ausführungen der Beschwerdeführerin beachtet würden, sie nicht genügend substanziiert
wären, um die Echtheit der Abtretungsurkunde in Frage zu stellen. Wie die
Beschwerdegegnerin zu Recht bemerkt, behauptet die Beschwerdeführerin höchstens
sinngemäss, nicht aber genügend konkret im Sinne von Art. 178 ZPO (vgl. dazu BGE 143
III 453 E. 3), die Urkunde sei gefälscht. Die Beschwerdeführerin hat denn auch kein
Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Dass ihre Adresse in der
Zessionserklärung nicht korrekt wiedergegeben wurde, mag zutreffen, ist jedoch nicht
massgebend betreffend die Frage, ob die Urkunde tatsächlich vom erkennbaren Aussteller
stammt (Echtheit im engeren Sinn). Da die Einwände der Beschwerdeführerin das Ergebnis
der Beweiswürdigung beschlagen, läge es an ihr aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz den
Sachverhalt offensichtlich unrichtig respektive willkürlich festgestellt hat. Wenn sie den
Feststellungen im angefochtenen Urteil ihre eigene Sicht der Dinge gegenüberstellt, vermag
sie die Anforderungen an eine rechtsgenügliche Sachverhaltsrüge im Sinne von Art. 97
Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG nicht zu erfüllen. Dass der von einem Sachgericht
gezogene Schluss nicht mit der eigenen Darstellung übereinstimmt, belegt nämlich keine
Willkür (vgl. BGE 142 II 433 E. 4.4 S. 444; 140 III 264 E. 2.3 S. 266; 137 III 226 E. 4.2 S.
234; 136 III 552 E. 4.2). Es ist von der Feststellung im angefochtenen Urteil auszugehen (
Art. 105 Abs. 1 BGG ), dass der bis zum 29. November 2011 zeichnungsberechtigte
D.________ die besagten Erklärungen unterzeichnete.



E. 4.2
Obwohl die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der "fehlenden Rechtsgültigkeit" der
Abtretung eine Rechtsfrage anschneidet, kritisiert sie in der Begründung ihrer Rüge einzig
sich als willkürfrei erwiesene Tatsachenelemente. Ihrer Begründung ist kein Einwand zu
entnehmen gegen die zutreffende rechtliche Würdigung der Vorinstanz, wonach die
Beschwerdeführerin bereits mit der zuerst erstellten Erklärung vom 20. Juli 2011 die
fraglichen bei der Beschwerdegegnerin deponierten Vermögenswerte im Sinne von Art. 164
ff. OR an den Nebenintervenienten persönlich zedierte, weshalb die übrigen später
erstellten Erklärungen insoweit unbeachtlich seien. Die Beschwerdeführerin wendet sich
auch zu Recht nicht gegen den weiteren Schluss der Vorinstanz, dass sie damit nicht mehr
aktivlegitimiert sei (vgl. dazu BGE 130 III 417 E. 3.4), die Freigabe der besagten
Vermögenswerte zu verlangen, woran auch ihre formelle Stellung als Bankkundin nichts zu
ändern vermöge.

E. 5
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Demgemäss werden die
Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

E. 5.1
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren
zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ), wobei die Parteientschädigung durch den bei
der Bundesgerichtskasse im Sinne von Art. 62 Abs. 2 BGG zugunsten der
Beschwerdegegnerin sichergestellten Betrag zu bezahlen ist.

E. 5.2
Insoweit der Nebenintervenient geltend macht, er sei ebenfalls für seinen Aufwand für das
bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen, ist daran zu erinnern, dass es sich gemäss
bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich nicht rechtfertigt, dem Nebenintervenienten einen
Anspruch auf Ersatz seiner Parteikosten einzuräumen. Der Nebenintervenient mag zwar ein
direktes eigenes Interesse am Ausgang des Verfahrens haben; doch ändert dies nichts daran,
dass er mit seiner Teilnahme am Prozess Interessen wahrnimmt, die im Rechtsverhältnis
zwischen ihm und der von ihm unterstützten Beschwerdegegnerin begründet sind, woran
die Beschwerdeführerin nicht beteiligt ist. Weder die Interessenlage des
Nebenintervenienten an sich noch das Obsiegen der Beschwerdegegnerin im
bundesgerichtlichen Verfahren, rechtfertigt es, ihm einen Anspruch gegenüber der
Beschwerdeführerin auf Ersatz seiner Parteikosten einzuräumen; es sei denn, es bestünden
Gründe der Billigkeit (vgl. zum Ganzen BGE 130 III 571 E. 6; Urteile 4A_111/2014 vom
31. Oktober 2014 E. 5; 4A_412/2011 vom 4. Mai 2012 E. 4, nicht publ. in: BGE 138 III 294
). Wenn der Nebenintervenient vorbringt, dass er der Beschwerdegegnerin während des
vorinstanzlichen Verfahrens ein für dessen Ausgang entscheidendes Dokument bezüglich
der Forderungszession habe zukommen lassen, übergeht er, dass es vorliegend einzig um
die Entschädigung für den Aufwand im bundesgerichtlichen Verfahren geht. Der
Nebenintervenient begründet seinen geltend gemachten Anspruch auf Parteientschädigung
weiter damit, dass die Beschwerdeführerin korrekterweise direkt gegen ihn hätte vorgehen
müssen, wobei die bei der Beschwerdegegnerin liegenden Vermögenswerte mittels
Prätendentenstreit hätten hinterlegt werden können. Entgegen der Unterstellung des
Nebenintervenienten gibt es jedoch insoweit kein "korrektes" Vorgehen. Vielmehr lag es
gänzlich im Ermessen der Beschwerdeführerin zu entscheiden, gegen wen sie prozessual



vorgeht, womit seinem Vorwurf der Boden entzogen ist. Wenn der Nebenintervenient
ferner geltend macht, sein Guthaben auf dem Konto bei der Beschwerdegegnerin sei über
sechs Jahre hinweg blockiert gewesen, reicht dies ebenfalls nicht aus, um ihm aus
Billigkeitsgründen eine Parteientschädigung zuzusprechen; zumal weder ersichtlich noch
dargetan ist, inwiefern die Kontosperre bei ihm einen finanziellen Engpass zur Folge gehabt
hätte. Schliesslich behauptet er zu Recht nicht, die Beschwerdeantwort der
Beschwerdegegnerin sei insoweit unzulänglich gewesen, als es an ihm gelegen hätte, mit
seinen vor Bundesgericht eingereichten Stellungnahmen allfällige Fehler oder Lücken
auszumerzen. Da dem Nebenintervenienten nach dem vorstehend Gesagten kein Anspruch
auf Entschädigung für seinen im Verfahren vor Bundesgericht entstandenen Aufwand
zusteht, ist der zur Sicherstellung seiner allfälligen Parteientschädigung bei der
Bundesgerichtskasse hinterlegte Betrag von Fr. 33'000.-- zugunsten der
Beschwerdeführerin freizugeben.
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